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zum Lebensalter des Angeſtellten und zur Wirtſchaftslage unge⸗
nügend . Man erſieht hieraus , daß das Beſtreben der mittleren
Beamten nach Erhöhung der Anfangsgehälter und fortſchreiten⸗
den Gehaltsvorrückungen , die das Endgehalt in angemeſſenem
Lebensalter ſicherſtellen , nicht nur an und für ſich wirtſchaftlichund ſozial berechtigt iſt , ſondern auch auf die zahlenmäßige ge⸗
ſchichtliche Entwicklung der Beamtenbeſoldung im allgemeinen
ſich gründet . ( Dieſe Ausführungen , die die Wochenſchrift für
deutſche Bahnmeiſter an die Angaben des Statiſtiſchen Jahrbuchs
für Preußen knüpft , bilden auch für die badiſchen Beamten ſchon
ſeit langen Jahren den immer wiederkehrenden Inhalt ihrer Ein⸗
gaben wegen Beſſerſtellung . )

„ Ich bin in Staatsgeſchäften alt genug geworden ,
um zu wiſſen , wie man einen verdrängt , ohne ihm ſeine
Beſtallung zu nehmen “ .

( Regentin in Egmont ( Goethe ) . )

Motto : Vor dummem Zehren und böslichem Sparen
Soll uns in Liebe der Herrgott bewahren.

Die Vereinfachung der ökaatsverwaltung.
( Auszug aus der Rede des Großh . Badiſchen Finanzminiſters in

der Sitzung des Landtags am 9. Juni 1917. )
„ Über die Vereinfachung der Staatsverwaltung will ich nur

Weniges ſagen . Die Vereinfachung der Staatsverwaltung wird
vieles verbeſſern — jede Vereinfachung iſt an ſich eine Verbeſ⸗
ſerung — ſie wird aber auch manche bisher als vorteilhaft ange⸗
ſehene Einrichtung beſeitigen müſſen und in dieſer Hinſicht viel⸗
leicht , ich will nicht ſagen , als eine Verſchlechterung , aber dochals eine unerwünſchte oder in mancher Beziehung nachteilige
Veränderung des derzeitigen Zuſtandes angeſehen werden . Nicht
alles , was für die Allgemeinheit von überwiegendem Vorteil iſt ,
iſt es auch für jeden einzelnen und für jedes beteiligte einzelne
Intereſſengebiet . Trotzdem wird die Vereinfachung durchgeführt
werden müſſen . Darüber iſt man ſich in allen Staaten klar , und
ſoviel mir bekannt , haben in ſämtlichen Parlamenten die Regie⸗
rungen dahingehende Erklärungen abgegeben . Der Hauptnutzen
der Vereinfachung der Staatsverwaltung iſt die Erſparung von
Verwaltungskoſten , und der Zwang zum Sparen wird ſie zur
unerbittlichen Notwendigkeit machen . Wie weit man in der Ver⸗
einfachung wird gehen müſſen , ob man neben dem unbedingt Not⸗
wendigen auch dem Wünſchenswerten und dem Angenehmen in
den Verwaltungseinrichtungen noch wird Konzeſſionen machen
können , das hängt lediglich von dem Zwang der Verhältniſſe av ,die der Kriegsausgang beſtimmen wird . Ich kann alſo im heu⸗
tigen Stadium nur ſagen , daß etwas geſchehen muß , aber nicht ,
wie weit gegangen werden muß .
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Wenn man ſeinerzeit an dieſe Frage herangeht , dann wird

man nicht planlos vorgehen können , ſondern man wird nach

feſten Richtlinien verfahren müſſen . Ich könnte mir als ſolche
Richtlinien etwa folgende denken : Für jedes Gebiet der ſtaat⸗
lichen Tätigkeit ſollen nur ſoviele Beamte zur Verfügung geſtellt
werden , als bei voller Inanſpruchnahme der Arbeitskraft jedes

einzelnen in der vorgeſchriebenen Arbeitszeit zur ſachgemäßen
und erſchöpfenden Bearbeitung des betreffenden Tätigkeitsgebiets
erforderlich ſind . Dabei muß allerdings mit Durchſchnittsarbeits⸗
kräften gerechnet werden , da , wie Sie ja am beſten wiſſen , der
Staat auch die geminderten Arbeitskräfte beizubehalten genötigt
iſt . Der Aufbau der Behörden muß dem ſachlichen Bedürfnis
entſprechen ; er muß organiſch und einfach gegliedert ſein und eine

leichte und raſche Zuſammenarbeit der einzelnen Stellen ermög⸗
lichen ; er muß ferner auch der fortgeſchrittenen Entwickelung
Rechnung tragen . Sonderintereſſen , mögen ſie nun lokaler oder

mögen ſie perſönlicher Art ſein , darf dabei ein irgend beſtimmen⸗
der Einfluß nicht eingeräumt werden . Veraltete und entbehrliche
Einrichtungen , mag das noch ſo ſchmerzlich ſein , müſſen beſeitigt
werden . Die Zahl der Behörden darf das Bedürfnis nicht über⸗

ſteigen . Die Abmeſſung der Bezirke ſoll der Leiſtungsfähigkeit
der Behörde in der Weiſe angepaßt ſein , daß der Vorſtend in der

Lage iſt , die ihm nach der Größe ſeines Bezirks zukommenden
Aufgaben voll zu überſehen und zu beherrſchen . Zu kleine Be⸗

zirke ſind ebenſo von übel wie zu große . Doppelarbeit muß , ſo⸗
weit nicht bei wichtigen Dingen die erforderliche Überprüfung
oder der unvermeidbare Inſtanzenzug im Beſchwerdeverfahren es

notwendig macht , vermieden werden . Die Zuſtändigkeiten ſind
daher bei den untergeordneten Stellen ſoweit zu bemeſſen , als
der Verantwortlichkeit und der Einſicht dieſer Stellen anvertraut
werden kann . Die einzelnen Tätigkeiten müſſen der Stelle zuge⸗
wieſen werden , bei der ſie mit dem geringſten Aufwand von Ar⸗

beitskraft ſachgemäß erledigt werden können . Jede Stelle ſoll
mit einem Beamten von der Vorbildung beſetzt werden die zur
richtigen Erfüllung der ihm obliegenden Geſchäftsaufgabe not⸗

wendig iſt . Es ſollen alſo alle Stellen mit rein mechaniſcher
Tätigkeit mit unteren Beamten , Stellen mit Verwaltungstätig⸗
keit , die eine höhere wiſſenſchaftliche Bildung nicht erfordert , nur
mit mittleren und unteren Beamten beſetzt werden . Nur ſoweit
es zur fachlichen Ausbildung erforderlich iſt , ſollen untere Stel⸗
len von Anwärtern für höhere Beamtenſtellen vorübergehend
verwaltet werden dürfen ; dabei ſollten aber dieſe Anwärter keine

höheren Vergütungen beziehen ‚fals ſie den geordneten Inhabern
dieſer Stellen zukommen . Alle Stellen , für die ein dauerndes

Bedürfnis beſteht und die einen Beamten voll beſchäftigen , ſollen
nur ſoweit mit nichtetatmäßigem Perſonal beſetzt werden , als

nichtetatmäßige Stellen erforderlich ſind , auf denen die Beamten
vor ihrer etatmäßigen Anſtellung in den Dienſt eingeführt und

auf ihre Brauchbarkeit erprobt werden können . Die Zahl der
Anwärter muß genau dem Bedürfnis entſprechend gehalten
werden . Es ſollen alſo jährlich nicht mehr Anwärter angenom⸗
men werden dürfen , als der durchſchnittliche jährliche Abgang
und der durch die Geſchäftsvermehrung erforderliche Mehrbedarf
beträgt . Dabei iſt an dem Grundſatz feſtzuhalten , daß die Able⸗
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gung der Staatsprüfung kein Recht auf Verwendung im Staats⸗dienſte gibt . Der Staat kann ſich bei Bemeſſung der Zahl derBeamtenanwärter unmöglich von der Neigung der Bewerber ab⸗hängig machen . Von den Geprüften ſollen die Befähigtſten ohneAnſehen der Perſon in den Staatsdienſt aufgenommen werden .Ob bei dieſen Richtlinien alle Wünſche auf ihre Rechnung kom⸗men , will ich dahingeſtellt ſein laſſen . Aber das oberſte Inter⸗eſſe , das iſt das Intereſſe des Staates , wird dabei jedenfallstunlichſt gewahrt werden
Was die von dem Herrn Abgeordneten KolbForderungen , d. i. die Aufhebung des Nachweiſes einer beſtimm⸗ten Vorbildung vor Eintritt in die Beamtenlaufbahn und dieBeſeitigung des Penſionsſyſtems anlangt , ſo kann ich dieſen For⸗derungen nicht zuſtimmen . Daß wir dem Tüchtigen in derStaatsverwaltung weit die Tore öffnen , das iſt auch meineMeinung . Da muß ich aber doch darauf aufmerkſam machen , daßes gerade dieſes Hohe Haus war , das uns bei der letzten Neu⸗regelung der Verhältniſſe in übergroßer Sorge für die Wahrungder Beamtenintereſſen die Zwangsjacke angelegt hat , indem esfür das Vorrücken der Beamten nicht , wie die Großh . Regierungwünſchte , die Leiſtungen und Verwendbarkeit, ſondern lediglichdas Dienſtalter als maßgebend beſtimmt hat . Hier dürfte beiGelegenheit manches zu ändern ſein . Auf den Nachweis einesgewiſſen Maßes von Kenntniſſen kann der Staat aber bei ſeinenBeamtenanwärtern ebenſowenig verzichten , wie ein anderer Ar⸗beitgeber . Jeder Meiſter verlangt , ehe er einen Geſellen einſtellt ,den Nachweis , daß er eine ordentliche Geſellen prüfunggemacht hat ; und genau ſo iſt es auch bei dem größten Arbeit⸗geber , dem Staat . Wenn der Herr Abgeordnete K olb meint ,daß die Volksſchulbikdung genüge für dieSchreiberdienſte der mittleren Beamten , ſoverkennt er vollkommen die Bedeutung derdieſem wichtigen Beamtenſtande obliegendengroßen Aufgaben i m Staatsorganismus . Erhat ja Gelegenheit , ſich bei verſchiedenen ſeiner HerrenKollegen darüber aufklären zu laſſen . Die Aufhebungdes Penſionsſyſtems i ſt meines Erachtensnicht diskutabel . Das Penſionsſyſtem tſt einTeil der großen ſozialen Geſetzgebung und iſtebenſo berechtigt wie di e Altersverſicherungder Arbeiter . Mehr will ich darüber nicht ſagen .Der Herr Abgeordnete Kopf hat den zur Abwehr eines über⸗großen Andrangs von Beamtenanwärtern empfohlenen numerus clausus “) eine Grauſamkeit genannt . Ich kann dem nichtzuſtimmen . Ich halte den numerus clausus im Gegenteil füreine Wohltat . Eine Grauſamſeit dagegen iſt es , junge Leuteals Anwärter für den Staatsdienſt anzunehmen und ſie jahre⸗lang hinzuhalten , ohne die Möglichkeit zu haben , ihnen eine an⸗gemeſſene Stellung zu geben . Der numerus clausus muß aller⸗dings , wie dies bei der Forſtverwaltung der Fall iſt , ſo früh ein⸗ſetzen, daß der junge Mann in ſeiner Berufswahl nicht geſchä⸗digt wird . Wir haben in der Finanzverwaltung mit dem

Feſtzahl , Höchſtzahl .

hierzu geſtellten
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numerus clausus gute Erfahrungen gemacht . Ich rechne zu dem

numerus clausus auch die von mir ſchon zu Anfang meiner Mi⸗

miniſtertätigkeit veranlaßte Schließung der Anwärterliſten für

die mittleren Beamten und die vollſtändige Einſtellung der Auf⸗

nahme von Anwärtern für die höheren Stellen . In den 7 Jah⸗

ren , in denen ich Miniſter bin , zehre ich an dem großen Vorrat

von Beamtenanwärtern , den ich habe übernehmen müſſen , und

dieſer große Vorrat iſt trotz der überaus beklagenswerten Kriegs⸗

verluſte noch lange nicht aufgezehrt . Für den Tüchtigen iſt überall

Gelegenheit , ſich Geltung zu verſchaffen , es muß nicht gerade

der Staatsdienſt ſein .
( Dem Herrn Miniſter ſind die mittleren Beamten für die Zu⸗

rückweiſung der geringſchätzigen Bemerkungen des Abgeordneten

Kolb dankbar . Weitere Bemerkungen halten wir unſererſeits
für überflüſſig . Der Herausgeber . )

„Ein guter Miniſter ſoll nicht auf das Stirn⸗

runzeln des Monarchen ſchauen, dem er dient, ſondern

er ſoll ihm frei ſeine Meinung ſagen. “

( Bismark zu dem überbringer einer Berliner Adreſſe. )

Der Gr. Badiſche Eiſenbahnminiſter — und das Etaatsbeamten⸗ und

Arbeiterperſonal.

In der Landtagsverhandlung vom 18. Mai 1917 anläßlich der

Beratung des Staatsvoranſchlags hat ſich der Herr Finanzmini⸗

ſter in ausführlicher Weiſe über die NMaßnahmen gegen

die Teuerung und die zu erwartende Regelung

der Gehaltsverhältniſſe der Staatsbeamten

—
d ⸗Arbeiter geäußert . Die Auslaſſungen Sr . Exzellenz

auten :
„ Wenn ich nun zu unſerem heutigen Gegenſtand übergehe ,

ſo kann ich dem Lob , das der Pflichttreue und der

patriotiſchen Geſinnung unſerer Beamten und

Staatsarbeiter heute gezollt worden iſt , nur freudig zu⸗

ſtimmen . Ich möchte dies auch von dieſer Stelle aus ausdrücklich
hervorheben . Ich ſtimme vollſtändig darin mit Ihnen überein ,

daß wir allen Anlaß haben , auf unſeren Beamten⸗ und unſeren

Arbeiterſtand , die ſich beide in dieſem ſchweren Kriege voll be⸗

währt haben , ſtolz zu ſein .
Was nun die Sorge für das leibliche Wohl un⸗

ſerer Beamten und Arbeiter anlangt , ſo ſind wir

ſtets davon ausgegangen , daß es Pflicht des Staa tes

iſt , ſeinen Beamten und Arbeitern das Durch⸗

halten in dieſer ſchweren Zeit durch materielle Unterſtützung

tunlich ſtzu ermöglichen , das um ſo mehr , als der

Staat jetzt an die Arbeitskraft eines großen Teils ſeiner Beam⸗

ten und Arbeiter ganz beſondere Anforderungen zu ſtellen ge⸗

nötigt iſt . Wir haben , wie der Herr Berichterſtatter bereits aus⸗

geführt hat , ſchon im Sommer 1915 , als die Teuerung begann ,

die erſten Beihilfemaßnahmen getroffen , und wir haben dieſe
Maßnahmen , entſprechend der Zunahme der Teuerung ſtändig
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